Merkblatt zur Installation von eigenen Servern

in das Netz der Fakultät für Sozialwissenschaften

Grundsätzlich ist die Installation von eigenen Servern im Netzwerk der Fakultät für Sozialwissenschaften nicht vorgesehen (siehe Verabschiedung des Rechner- und Betriebskonzeptes der Fakultät für Sozialwissenschaften am 09.05.2001).

Die Netzwerkgruppe (im folgenden kurz: NWG) bietet die für den normalen Gebrauch notwendigen Dienste (www, email, usenet, Datensicherung auf den Servern, Virenscanner).

Sollten die angebotenen Möglichkeiten für ein spezielles Vorhaben nicht ausreichen, so ist zunächst Kontakt mit der/dem Netzadministrator/in des Netzes der Fakultät für Sozialwissenschaften aufzunehmen, um Lösungsmöglichkeiten mit der NWG zu erarbeiten.

Falls die benötigten Aufgaben einen zu hohen Arbeits- und Materialaufwand verursachen würden oder technisch aufgrund der benötigten Betriebssysteme, Soft- oder Hardware in absehbarer Zeit nicht möglich sein sollten, so kann unter folgenden Bedingungen eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden:

· Die geplanten Unstrukturierungsmaßnahmen und spätere Änderungen müssen auf das Nötigste begrenzt sein

· Es dürfen keine Beeinträchtigungen des vorhandenen Netzes entstehen. Die vorhandenen Ressourcen (v.a. Bandbreite) sind zu schonen

· Die Änderungen müssen durch eine geeignete Fachkraft durchgeführt werden

· Diese Fachkraft ist für die reibungslose Inbetriebnahme und den fortlaufenden Betrieb dieser Rechner zuständig und muß umgehend Störungen der NWG mitteilen

· Die NWG übernimmt für den Server keine Administrierungsaufgaben. Die Wartung und Verwaltung des Servers ist durch die für den Server zuständige Fachkraft durchzuführen

· Die NWG behält sich das Recht vor, bei Problemen, die die Sicherheit oder den Betrieb des Netzes stören, oder bei Verstößen gegen diese Nutzungsordnung oder die Nutzungsordnung des RZ, die Ausnahmegenehmigung zu widerrufen und ggf. den/die Rechner vom Netz zu trennen

· Es wird ein Antrag an den/die Netzadministrator/in der Fakultät für Sozialwissenschaften gestellt, der folgendes enthält:

· Eine klare Begründung für den Bedarf dieser Umstrukturierung

· Eine genaue Beschreibung, welche Dienste zusätzlich für wen angeboten werden sollen

· Eine Kontaktmöglichkeit zu der hauptverantwortlichen Person des Subnetzes

· Unverzügliche Mitteilung an die NWG bei jeglichen Änderungen

Bei Bewilligung eines Subservers muß das Bewilligungsschreiben vom Leiter des Institutes/der Professur und der/des Netzadministrator/in unterzeichnet werden.

Bewilligung einer Subserver - Implementierung ins Netz der Fakultät für Sozialwissenschaften

Nach Antragstellung und durch Bewilligung des/der Netzadministrator/in des Netzes der Fakultät für Sozialwissenschaften werden 

im Institut/in der Professur


________________________

ab dem





_________________

befristet bis zum



____________________

die Rechner mit folgenden IP – Adressen
_________________________________

an das Subnetz mit folgenden Konfigurationsdaten angeschlossen:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Folgende Personen
______________________________

sind für die Administration des Subnetzes zuständig, verantwortlich und stehen bei Rückfragen der/des Netzadministrator/in des Netzes der Fakultät für Sozialwissenschaften jederzeit zur Verfügung.

Der/die Netzadministrator/in behält sich vor, das Subnetz bei Störungen oder bei einem Sicherheitsrisiko abzuschalten und gegebenenfalls die Subnetzrechner wieder an das Netz der Fakultät für Sozialwissenschaften anzuschließen.

Die näheren Bestimmungen aus dem Merkblatt zur Implementierung von Subservern innerhalb des Netzes der Fakultät für Sozialwissenschaften sind mir bekannt und erkenne ich mit meiner Unterschrift an.

Neubiberg, den ________




Neubiberg, den __________

Institutsleiter/in / Professor/in
Netzadministrator/in
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